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Fachanwälte: Vielerlei
Wege zum Nachweis der
theoretischen Kenntnisse
Der Erwerb der besonderen theoretischen
Kenntnisse nach § 4 FAO – eine Untersuchung
Prof. Dr. Christoph Hommerich, Bergisch Gladbach und
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Statische Zahlen zu den Fachanwaltschaften gibt es bisher
wenige. Der angehende Fachanwalt muss Praxis und Theorie
nachweisen. Die Autoren haben untersucht, wie die Kandida-
ten ihre theoretischen Kenntnisse erworben haben. Der Bei-
trag schließt an die Untersuchung der Motive zum Erwerb
des Fachanwaltstitels (AnwBl 2011, 213) und zur Zusam-
mensetzung der Fachanwaltschaften (AnwBl 2011, 137) an.

I. Rechtliche Ausgangslage

Die für die Verleihung des Fachanwaltstitels notwendigen
besonderen theoretischen Kenntnisse werden nach § 4 Abs. 1
FAO im Regelfall „durch Teilnahme an einem auf den Er-
werb der Fachanwaltsbezeichnung vorbereitenden anwalts-
spezifischen Lehrgang, der alle relevanten Bereiche des Fach-
gebiets umfasst“, erworben. Weitgehend akzeptiert ist
mittlerweile das Verständnis, dass – wenn ein komplettes
Studium der Rechtswissenschaften aus der Ferne betrieben
werden kann – dies auch für Lehrgänge nach der Fach-
anwaltsordnung möglich sein muss1. Zwei Arten eines Lehr-
ganges können daher grundsätzlich die notwendigen theo-
retischen Kenntnisse vermitteln, der Präsenz- und der
Fernlehrgang2. Neben Präsenz- und Fernlehrgängen kom-
merzieller Anbieter können auch In-House-Seminare von
Anwaltskanzleien die erforderlichen theoretischen Kennt-
nisse vermitteln, soweit diese hinreichende Professionalität
und Objektivität gewährleisten.

Die Alternative zu einem Lehrgang: Anstelle der Möglich-
keit, das Vorhandensein der erforderlichen theoretischen
Kenntnisse durch die Teilnahme an einem Lehrgang zu bele-
gen, gestattet § 4 Abs. 3 FAO den Nachweis, dass einem
Lehrgangsbesuch gleichwertige theoretische Kenntnisse auf
andere Art und Weise erworben worden sind. Der Antrag-
steller kann den Nachweis nach § 6 FAO in nahezu beliebi-
ger Form führen, seitens der Rechtsanwaltskammer sind alle
geeigneten Beweismittel und Erkenntnisquellen zu berück-
sichtigen3. Die Regelung ebnet vor allem besonders berufs-
erfahrenen Rechtsanwälten den Weg zur Fachanwalts-
bezeichnung ohne Besuch eines Fachanwaltslehrgangs.

Allenfalls anekdotisch ist bislang bekannt, welche Bedeu-
tung die verschiedenen Möglichkeiten, besondere theoreti-
sche Kenntnisse im Fachanwaltsgebiet gegenüber der Rechts-
anwaltskammer nachzuweisen, haben und wie relevant sie
für einzelne Fachanwaltschaften sind. Die Fachanwaltsstudie
des Soldan-Instituts4 ist dieser Frage daher detailliert nach-
gegangen.

II. Empirischer Befund

1. Gesamtbetrachtung

Die überwiegende Mehrheit der Befragten (91 Prozent) hat
den eigenen Angaben zufolge die besonderen theoretischen
Kenntnisse durch den Besuch eines Präsenzlehrgangs nach-
gewiesen. Lediglich ein Prozent nahm an einem Fernlehr-
gang teil. Acht Prozent der befragten Fachanwälte geben an,
die theoretischen Kenntnisse auf andere Art und Weise nach-
gewiesen zu haben (vgl. Abb. 1).

Von der Lehrgangsteilnahme abweichende Formen des
Nachweises sind in den verschiedensten Spielarten anzutref-
fen: Am häufigsten wird der Nachweis durch eine Tätigkeit
als Dozent im Fachgebiet auf Seminaren oder Lehrveranstal-
tungen geführt (27 Prozent). Häufig werden auch fachbezo-
gene Publikationen genutzt, um die besonderen theoreti-
schen Kenntnisse zu belegen (17 Prozent). In etwa
gleichrangig ist der Nachweis durch die Bearbeitung einer
Vielzahl von Fällen im Fachgebiet (14 Prozent), eine langjäh-
rige berufliche Erfahrung (12 Prozent) und die Vorlage von
Zeugnissen anderer Fachleute, die die besonderen theoreti-
schen Kenntnisse des Bewerbers attestieren (11 Prozent). Ein
den Fachanwalt für Steuerrecht betreffender Sonderfall ist,
dass die Ausbildung zum Steuerberater als Nachweis beson-
derer theoretischen Kenntnisse genutzt wird (12 Prozent).
Deutlich wird, dass es keine deutlich vorherrschende Alter-
native zum Fachanwaltslehrgang gibt, der Nachweis zu dem
Besuch eines Lehrgangs gleichwertiger Kenntnisse vielmehr
sehr unterschiedlich geführt wird.

Auffällig ist, dass sich die Unterfälle des Nachweises „auf
andere Art und Weise“ in zwei Hauptgruppen scheiden las-
sen: Bei einer Seminar- und Lehrtätigkeit, einer anderweiti-
gen Berufsqualifikation oder Publikationen aus dem Fach-
gebiet beruhen die besonderen Kenntnisse auch auf einer
theoretischen Auseinandersetzung mit dem Rechtsgebiet.
Diese Formen des alternativen Nachweises, die von 56 Pro-
zent der Befragten genannt werden, entsprechen dem Rege-
lungskonzept der FAO, die die Verleihung des Fachanwalts-
titels kumulativ an das Vorhandensein besonderer
theoretischer Kenntnisse und praktischer Erfahrungen
knüpft. Mit der Ratio der gesetzlichen Regelung nur schwer-
lich zu vereinbaren ist hingegen der auf eine Vielzahl bear-
beiteter Fälle, eine langjährige Berufstätigkeit oder auf

MN Mitteilungen

Abb. 1: Art des Erwerbs der theoretischen Kenntnisse

1 Gaier/Wolf/Göcken-Quaas, Anwaltliches Berufsrecht, Köln 2010, § 4 FAO Rn. 11;
Henssler/Prütting-Stobbe, BRAO, 3. Auflage, München 2010, § 4 FAO Rn. 7; Offer-

mann-Burckart, Fachanwalt werden und bleiben, 2. Auflage, Köln 2007, Rn. 249.

2 Offermann-Burckart, Rn. 245.

3 AGH Nds. AnwBl 1999, 562.

4 Zu dieser Hommerich/Kilian, AnwBl 2011, 137 f.
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Leumundszeugnisse von Berufspraktikern gestützte Nach-
weis besonderer theoretischer Kenntnisse, der von immerhin
37 Prozent der Fachanwälte, die keinen Fachanwaltslehrgang
besucht haben, geführt worden ist. In einem solchen Fall
werden der Sache nach weit überdurchschnittliche prakti-
sche Erfahrungen angeführt, die den an sich vorgeschriebe-
nen förmlichen Erwerb theoretischer Kenntnisse substituie-
ren sollen. Auch wenn sich aus besonders umfangreichen
praktischen Erfahrungen zwangsläufig auch theoretische
Kenntnisse gewinnen lassen, stehen die beiden materiellen
Voraussetzungen der Titelverleihung an sich nicht in einem
Alternativitätsverhältnis in dem Sinne, dass durch „überobli-
gatorisches“ Erfüllen der einen auf die andere Anforderun-
gen verzichtet werden könnte. Letztlich wählen die Rechts-
anwaltskammern in diesem Punkt offensichtlich eine
pragmatische Lösung, die insbesondere das Problem adres-
siert, dass bei Einführung neuer Fachanwaltschaften stets
eine Gruppe besonders erfahrener und etablierter Rechts-
anwälte existiert, die im Fachgebiet führend sind und denen
einerseits der Besuch eines Lehrgangs nicht zugemutet wird,
die andererseits aber keine lehrende oder publizistische Tä-
tigkeit nachweisen können.

2. Differenzierende Betrachtung

Eine nach den verschiedenen Fachanwaltschaften differen-
zierende Betrachtung (vgl. Abb. 2) der Ergebnisse zeigt, dass
Fachanwälte für Steuerrecht, Agrarrecht, Verwaltungsrecht,
Informationstechnologie-, Urheber- und Medienrecht, Trans-
port- und Speditionsrecht sowie Insolvenzrecht den eigenen
Angaben zufolge überdurchschnittlich häufig die Vorausset-
zungen für die Verleihung des Fachanwaltstitels nicht durch
die erfolgreiche Teilnahme an einem Fachanwaltslehrgang,
sondern auf andere Weise erworben haben.

Für das Steuerrecht und das Insolvenzrecht dürften die
Gründe in den Besonderheiten dieser Fachanwaltschaften zu
suchen sein: Spezialisierte Rechtsanwälte erwerben nicht sel-
ten die Berufsqualifikation als Steuerberater, 2009 verfügten
mehr als 2.000 Steuerberater auch über eine Zulassung als
Rechtsanwalt5. Die Steuerberaterqualifikation ermöglicht in
der Regel den Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse
im Steuerrecht auch ohne Lehrgangsteilnahme. Die Fach-
anwaltschaft für Insolvenzrecht ist durch die Besonderheit
geprägt, dass aufgrund der Notwendigkeit, eine bestimmte
Anzahl Insolvenzverwaltungen durchgeführt zu haben, re-
gelmäßig nur erfahrenen Insolvenzverwaltern der Nachweis
der notwendigen praktischen Erfahrungen gelingt. Zulas-
sungsbewerber sind daher überdurchschnittlich häufig in
der Lage, ihre theoretischen Kenntnisse auf von den Rechts-
anwaltskammern akzeptierte Alternativen zu einem Lehr-
gangsbesuch zu stützen. Nicht ähnlich offensichtlich ist die
Erklärung für den überdurchschnittlich hohen Anteil der
Qualifikationen ohne Lehrgangsteilnahme im Bereich des
Verwaltungsrechts. Wie bereits angedeutet, dürfte ein Grund
hier – ebenso wie im Steuerrecht – sein, dass sich ein relativ
großer Anteil der Angehörigen dieser Fachanwaltschaften
vor dem Inkrafttreten der FAO qualifiziert hat, als die Anfor-
derungen weniger streng und detailliert ausgestaltet waren.
Gleiches gilt für die Fachanwaltschaften für Arbeits- und So-
zialrecht.

Überraschend ist, dass die Angehörigen der erst vor we-
nigen Jahren geschaffenen „jungen“ Fachanwaltschaften in
sehr unterschiedlichem Maße auf einen Lehrgang verzichten
konnten. Bei ihnen könnte erwartet werden, dass sich zu-
nächst vor allem sehr erfahrene Spezialisten aus dem jeweili-
gen Rechtsgebiet ohne Lehrgangsbesuch qualifizieren, weil
sie häufig auf langjährige publizistische oder dozierende
Tätigkeiten oder generell umfassende Erfahrungen verweisen
und durch diesen „Einmaleffekt“ in den ersten Jahren des
Bestehens der Fachanwaltschaft ein recht hoher Anteil der
Fachanwälte ohne Lehrgang qualifiziert wurde. Dass sich
diese Hypothese nicht verifizieren lässt, belegt letztendlich,
dass die Möglichkeit des Verzichts auf einen Lehrgang stark
von den Besonderheiten der einzelnen Fachanwaltschaft
abhängt. So lässt sich auch nicht pauschal feststellen, dass
fachlich breit angelegte Fachanwaltschaften, in denen einem
Fachanwalt in spe die Entwicklung eines geschärften fachli-
chen Profils durch Publikationen, Vorträge oder enge Kon-
takte zu Richtern oder Staatsanwälten schwerer fällt als auf
einem sehr engen Fachgebiet, in geringerem Maße einen
alternativen Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse
ermöglichen.

Abb. 2: Erwerb der theoretischen Kenntnisse auf „andere Art und Weise“ als durch ei-
nen Lehrgang nach Fachanwaltschaft
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5 Hommerich/Kilian/Dreske (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft
2009/2010, Bonn 2010, S. 92.
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